


Satzung 
Zum Deckblatt Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 4 „Südlich der GM-Hüttenbahn“ 

der Stadt Georgsmarienhütte 
 

 
Aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung vom 4. März 1955 (Nds. GVBl. I 
S. 126) in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 2, 9, 10 und 13 des Bundesbau-
gesetzes vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341) hat der Rat der Stadt Georgsmarienhütte folgende 
Satzung am 03.11.1970 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Für den Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 4 „Südlich der GM-
Hüttenbahn“ gilt die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 4 „Südlich der GM-Hüttenbahn“ vom 
17.12.1965. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Georgsmarienhütte, 03. Nov. 1970 
 
gez. Siepelmeyer                                       S                           gez. Rolfes 
Bürgermeister                                                                         Stadtdirektor 



Begründung 
Zum Deckblatt Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 4 „Südlich der GM-Hüttenbahn“ 

 
 
Um bei den geplanten Bauvorhaben auf den Flurstücken 21/9 und 21/10 eine bessere Staffelung zu 
erzielen, die zu einer Auflockerung der Bebauung führt, ist das Deckblatt Nr. 1 zum Bebauungsplan 
Nr. 4 „Südlich der GM-Hüttenbahn erforderlich. 
Da es sich um eine Randbebauung handelt, wird durch das Deckblatt Nr. 1 eine sinnvolle planerische 
Abrundung erreicht. 
 
Interessen Träger öffentlicher Belange werden nicht berührt, so daß auf deren Stellungnahme 
verzichtet worden ist. 
 
 
Georgsmarienhütte, 03. Nov. 1970 
 
                                                gez. Siepelmeyer                     S                     gez. Rolfes 
                                                Bürgermeister                                                 Stadtdirektor 
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